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23.300 Standesinitiative

Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung

Eingereicht von: Luzern

Einreichungsdatum: 23.12.2022

Stand der Beratung: Beratung in Kommission des Ständerates abgeschlossen

Eingereichter Text
Änderung der gesetzlichen Grundlagen für den Übergang von der Ehepaar- und Familienbesteuerung hin zur
zivilstandsunabhängigen Individualbesteuerung, damit die Bundessteuer und das kantonale Steuerrecht
möglichst bald umgesetzt werden können.

Begründung
Das Bundesparlament befasst sich bereits seit langem mittels diverser Vorstösse und Initiativen mit dem
Thema der Individualbesteuerung beziehungsweise der Ungleichbehandlung von
verheirateten/eingetragenen Paaren gegenüber Konkubinatspaaren. Gerade auch vor dem Hintergrund der
aktuellen Gleichstellungsbewegung und einem gesellschaftlich geforderten Diskurs über das Aufbrechen
traditioneller Rollenverständnisse und Familienbilder ist es angezeigt, auch in steuerrechtlichen Themen
endlich einen Schritt vorwärts zu gehen. Doch der Bundesrat zaudert. Das geltende Steuersystem begründet
nach wie vor auf dem überholten Alleinernährer-Modell.
Tatsächlich verhindert dieses Steuermodell das Fortschreiten gelebter Gleichstellung und
Gleichberechtigung: Rechtsgleichheit wie sie von der Bundesverfassung in Artikel 8 verlangt wird, wird nicht
gewährleistet, wenn die verheiratete Durchschnittsverdienerin 50 Prozent mehr Einkommenssteuern und
Sozialabgaben leisten muss als die unverheiratete Durchschnittsverdienerin. Verheiratete Frauen werden
somit aufgrund des Zivilstands – ihrer Lebensform – diskriminiert. Die Folgen sind oft Rückzug und
Ausscheiden von Frauen aus dem Arbeitsmarkt. Damit einher gehen Karrierestopp, finanzielle Abhängigkeit
und Altersarmut.
Bei der Individualbesteuerung wird das Einkommen jeder natürlichen Person einzeln besteuert. Die Höhe der
Steuer richtet sich dabei in erster Linie nach dem Einkommen der einzelnen Person. Heute werden in der
Schweiz verheiratete Paare und gleichgeschlechtliche Paare mit eingetragener Partnerschaft gemeinsam
besteuert. Allerdings müssen die Steuerverluste in Milliardenhöhe gegenfinanziert werden, zum Beispiel
mittels der Erhöhung der Progressionskurven.
Es liegt in der Hand des Bundesparlaments, hier die notwendigen Schritte zu unternehmen, nur dann können
die Kantone entsprechende Anpassungen im kantonalen Steuerrecht vornehmen.

Zuständigkeiten
Behandelnde Kommissionen
Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR (WAK-NR)
Kommission für Wirtschaft und Abgaben SR (WAK-SR)
N/A (N/A-D-V)

Zuständige Behörde
Parlament (Parl)

Weitere Informationen
Erstbehandelnder Rat
Ständerat
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https://www.parlament.ch/DE/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20230300
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